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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1973

Norm

ZPO §41 E

ZPO §43 Abs1

Rechtssatz

Verzeichnet der mehrere Beklagte vertretende Rechtsanwalt die Kosten nicht anteilig gesondert, obwohl der Kläger

den Streitgegenstand gegenüber den Beklagten unterschiedlich bewertet, so ist beim Kostenersatz davon auszugehen,

daß die Beklagten den Rechtsanwalt nach Kopfteilen bezahlen.
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